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zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolution 
52/44 vom 9. Dezember 1997 und andere diesbezügliche Reso-
lutionen, 

 sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 abge-
haltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten des 
Indischen Ozeans11, 

 ferner unter Hinweis auf Ziffer 148 des Schlussdokuments 
der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafri-
ka) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder12, in der unter anderem 
vermerkt wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses 
für den Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über 
die künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde, 

 betonend, dass es vor allem in Anbetracht des derzeit herr-
schenden, für die Verfolgung solcher Vorhaben günstigen inter-
nationalen Klimas notwendig ist, auf Konsens beruhende An-
sätze zu fördern, 

 im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen Oze-
ans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Beitrags 
solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer Frie-
denszone, 

 in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des 
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für 
alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedin-
gungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der 
Region des Indischen Ozeans begünstigen würde, 

 in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr 
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über 
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen 
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans einzuleiten, 

 nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für 
den Indischen Ozean13, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean3; 

 2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck, 
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des Indi-
schen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig 

 
11 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierunddreißigste Tagung, 
Beilage 45 und Korrigendum (A/34/45 und Korr.1). 
12 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I; siehe Official Records of the Security 
Council, Fifty-third Year, Supplement for October, November and December 
1998, Dokument S/1998/1071. 
13 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 29 (A/54/29). 

ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden Dia-
logs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der Stabili-
tät in der Region des Indischen Ozeans erheblich erleichtern 
würde; 

 3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses, 
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des Aus-
schusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung über den Ausschuss Bericht zu er-
statten; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss 
im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin jede erfor-
derliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereitstellung 
von Kurzprotokollen; 

 5. beschließt, den Punkt "Verwirklichung der Erklärung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/48 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/557)  

54/48. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
(Vertrag von Pelindaba) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/46 vom 9. De-
zember 1997 und alle ihre anderen einschlägigen Resolutionen 
sowie die Resolutionen der Organisation der afrikanischen Ein-
heit, 

sowie unter Hinweis auf den erfolgreichen Abschluss der 
am 11. April 1996 in Kairo abgehaltenen Zeremonie zur Unter-
zeichnung des Vertrags über eine kernwaffenfreie Zone in Afri-
ka (Vertrag von Pelindaba)14, 

ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verab-
schiedete Erklärung von Kairo15, in der betont wurde, dass 
kernwaffenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen 
wie dem Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit weltweit 
und in den Regionen fördern, 

Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung16, in der es hieß, dass die afrikanischen 
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Afrika einen maßgeblichen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gelei-
stet haben, 

 
14 Siehe A/50/426. 
15 A/51/113-S/1996/276, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996, Dokument 
S/1996/276. 
16 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1996. 
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in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfrei-
en Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afrikas 
und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in Afrika 
festigen würde, 

1. fordert die afrikanischen Staaten auf, soweit nicht be-
reits geschehen, den Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika (Vertrag von Pelindaba)14 möglichst bald zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in Kraft treten 
kann; 

2. dankt den Kernwaffenstaaten, die die sie betreffenden 
Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejenigen Staaten, 
die die sie betreffenden Protokolle noch nicht ratifiziert haben, 
auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des 
Vertrags bezieht, auf, soweit nicht bereits geschehen, alles Er-
forderliche zu tun, um die rasche Anwendung des Vertrags auf 
Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de jure oder de facto 
völkerrechtlich verantwortlich sind und die innerhalb der Gren-
zen der in dem Vertrag festgelegten geografischen Region lie-
gen; 

4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragsparteien 
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen17 sind, 
auf, soweit nicht bereits geschehen, entsprechend dem Vertrag 
umfassende Sicherungsabkommen mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu schließen und so die Bestim-
mungen des Artikels 9 b) und des Anhangs II des Vertrags von 
Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft tritt, sowie auf der 
Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gouverneursrat der 
Organisation gebilligten Musterprotokolls18 Zusatzprotokolle 
zu ihren Sicherungsabkommen zu schließen; 

5. dankt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
dem Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-
Organisation, dass sie den Unterzeichnerstaaten des Vertrags 
gewissenhaft wirksame Unterstützung gewährt haben; 

 6. beschließt, den Punkt "Vertrag über eine kernwaffen-
freie Zone in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/49 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/558)  

54/49. Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations-
technik und der Telekommunikation im Kontext 
der internationalen Sicherheit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/70 vom 4. Dezember 
1998, 
 
17 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
18 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (korrigierte Fas-
sung). 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle 
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannt hat, 
dass wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für 
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können 
und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausgerichtete 
wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und gefördert 
werden müssen, 

 in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der 
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informations-
technologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden 
sind, 

 feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die 
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation voran-
zubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gunsten 
des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das schöp-
ferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die Verbrei-
tung von Informationen innerhalb der Weltgemeinschaft weiter 
zu verbessern, 

 in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsätze 
erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Midrand 
(Südafrika) abgehaltenen Konferenz "Informationsgesellschaft 
und Entwicklung" formuliert wurden, 

 Kenntnis nehmend von den Ergebnissen und Empfehlungen 
der am 30. Juli 1996 in Paris abgehaltenen Ministerkonferenz 
über Terrorismus19, 

 in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Einsatz 
der Informationstechnologien und -mittel die Interessen der ge-
samten internationalen Gemeinschaft berühren und dass eine 
umfassende internationale Zusammenarbeit ihre größtmögliche 
Wirksamkeit fördert, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese 
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt wer-
den können, die mit dem Ziel der Wahrung der internationalen 
Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind, und nachteilige 
Auswirkungen auf die Sicherheit der Staaten im zivilen wie 
auch militärischen Bereich haben können, 

 die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass 
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecherische 
oder terroristische Zwecke missbraucht oder ausgenutzt wer-
den, 

 Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten, die 
dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Resolu-
tion 53/70 ihre Bemerkungen zu Fragen der Informations-
sicherheit vorgelegt haben, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
mit diesen Bemerkungen20, 

 
19 Siehe A/51/261, Anlage. 
20 A/54/213. 




